Dienstvereinbarung zur Einführung leistungsorientierter Entgelte und Vereinbarung eines betrieblichen Systems nach § 18 Abs. 
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6 Satz 1 TVöD bei der ………………………

 FORMTEXT 
 
Die ……………………… (Arbeitgeber), vertreten durch …………………….
und der Personalrat, vertreten durch die Personalratsvorsitzende ……………… vereinbaren auf Grundlage der in § 18 TVöD übertragenen Regelungskompetenz folgende Dienstvereinbarung:
Präambel

Diese Dienstvereinbarung dient der betrieblichen Vereinbarung eines Systems nach § 18 Abs. 6 Satz 1 TVöD zur Einführung und Entwicklung der leistungsorientierten Bezahlung zum 1. Januar 2007.

§ 1

Geltungsbereich

(1) Die nachstehenden Regelungen gelten für alle Beschäftigte der …………………………….., auf deren Beschäftigungsverhältnis der TVöD Anwendung findet. 

(2) Diese Dienstvereinbarung gilt nicht für Beschäftigte, die gemäß § 1 Abs. 2 TVöD vom Geltungsbereich dieses Tarifvertrags ausgenommen sind.

§ 2

Verfahren zur Einführung

(1) Die Leistungsentgelte werden in der gesamten Verwaltung eingeführt.

(2) Die konkrete Umsetzung (Formen, Methoden) erfolgt auf der Ebene einer Organisationseinheit mit den Abteilungen der Verwaltung, den ………….Werken Abwasserbeseitigung, dem Schulzentrum ………………….. und der Regionalen Schule …………………………..

(3) Für alle betroffenen Führungskräfte werden Schulungen durchgeführt. Führungskräfte i. S. d. betrieblichen Systems sind alle weisungsbefugten Beschäftigten, die Zielvereinbarungen (ZV) verantwortlich abschließen oder systematische Leistungsbewertungen (SLB) vornehmen bzw. überwachen (§ 5 Abs. 2).

(4) Alle Beschäftigten (§ 1 Abs. 1) sind über die Anliegen und wesentlichen Inhalte des betrieblichen Systems zu informieren. Entsprechendes gilt bei späteren wesentlichen Änderungen der Dienstvereinbarung.

(5) Die Schulungen und Informationen sind keine Startbedingungen für die Umsetzung der Dienstvereinbarung ab 1. Januar 2007.

(6) Für das Jahr 2007 erfolgt eine leistungsorientierte Vergütung ausschließlich aufgrund einer SLB (§ 6). 

ZV (§ 7) können ab dem 1. Januar 2008 eingeführt werden. 

Ab 2008 kann eine prozentuale Berücksichtigung von 50 % ZV und 50 % SLB für die Ausschüttung der Leistungsentgelte erfolgen.

Die Regelung muss für die Organisationseinheit einheitlich erfolgen. Die Entscheidung trifft die betriebliche Kommission.

§ 3

Grundsätze leistungsorientierter Entgelte

(1) Leistungsorientierte Entgelte sollen gemäß § 18 Abs. 1 Satz 1 TVöD die öffentlichen Dienstleistungen verbessern, die Effektivität und Effizienz der Organisation und Prozesse (§ 18 Abs. 6 Satz 3 TVöD) steigern und zugleich die Motivation, Eigenverantwortung und Führungskompetenz stärken (§ 18 Abs. 1 Satz 2 TVöD).

(2) Eine Verbesserung der öffentlichen Dienstleistung liegt z. B. in einer besseren Dienstleistungsqualität oder Kundenfreundlichkeit vor, die sich insbesondere messen lassen an

- verbesserter Personalpräsenz und Erreichbarkeit

- Qualität der Auskünfte

- Verkürzung/Vereinfachung von Verfahrensabläufen

- Verminderung von Beschwerdefällen

(3) Eine Verbesserung der Wirtschaftlichkeit kann z. B. ermittelt werden durch

- Steigerung der Produktivität

- Steigerung von Leistungsmenge und Umsatz

- Verbesserung von Erträgen/Einnahmen

- Senkung von Prozesskosten und Stückkosten

- Anhebung des Kostendeckungsgrades

- Vermeidung von Kostensteigerungen/Abgabenerhöhungen
§ 4

Formen und Methoden des Leistungsentgelts

(1) Leistungsentgelte werden zusätzlich zum Tabellenentgelt in den Formen der Leistungsprämie und/oder der Leistungszulage gewährt.

(2) Leistungsprämien werden grundsätzlich auf der Grundlage von ZV gewährt. Leistungszulagen werden grundsätzlich auf der Grundlage einer SLB gewährt. Die Verknüpfung der Methoden der ZV mit der SLB als eines der Ziele zur Gewährung von Leistungsprämien (Verknüpfungsmodell) im Verhältnis 50/50 ist zulässig.

(3) Die Auszahlung erfolgt am Ende des Zielvereinbarungs- und/oder Leistungsbewertungszeitraums in der Regel als einmalige Zahlung.

(4)Eine Leistungsprämie (Abs. 2 Satz 3) ist nicht möglich, soweit ZV nicht abgeschlossen worden sind (gilt ab 2008).

§ 5

Verfahren zur Feststellung und Bewertung

(1) Als Verfahren zur Feststellung und Bewertung von Leistungsprämien und/oder Leistungszulagen können sowohl die Zielvereinbarungen als auch die systematischen Leistungsbewertungen genutzt werden.

(2) Die Durchführung von ZV und SLB obliegt der jeweiligen Führungskraft (§2 Abs. 3) 

Die Durchführung von ZV und SLB für die AbteilungsleiterInnen obliegt dem ……………………….

(3) Kommt es zwischen Führungskraft und Mitarbeiterin oder Mitarbeiter zu keiner freiwilligen Zielvereinbarung, erfolgt keine Leistungsentgeltausschüttung.

(4) Ausgangspunkt einer jeden Vergabeentscheidung – sowohl Zielvereinbarung als auch systematische Leistungsbewertung – ist eine Aufgabenbeschreibung (Stellenbeschreibung), aus der sich ergibt, welche Anforderungen an die jeweilige Aufgabe gestellt werden.

§ 6

Systematische Leistungsbewertung

(1) Die Bewertungsmerkmale bei der SLB sollen die fachliche Leistung der Mitarbeiterin/des Mitarbeiters bewerten. Bezugsgrößen für die Bewertung der Leistung sind:

- Qualität der Arbeit

- Quantität der Arbeitsleistung

- Organisation der Arbeit

- Zusammenarbeit (Einsatzbereitschaft/Sozialverhalten)

- Führungsverhalten (bei Bedarf)

Es erfolgt eine Bewertungsskalierung von A – E auf Grundlage eines standardisierten Bewertungsbogens.

(2) Jedes Bewertungsmerkmal ist nach dem in § 8 Abs. 1 festgelegten Punktesystem zu bewerten. Zur Vergabe einer Leistungsprämie ist erforderlich, dass die Mitarbeiterin/der Mitarbeiter mindestens den Bewertungsgrad 95 erreicht.

(3) Mitarbeiter, die den Wert  92,5 nicht erreichen, sind geeignete Qualifizierungs- und Fördermaßnahmen anzubieten. Die konkreten Maßnahmen sind mit der Führungskraft zu vereinbaren. Die Maßnahmen sollen für die Mitarbeiterin/den Mitarbeiter und für den Arbeitgeber von Nutzen sein.

(4) Die SLB erfolgt kalenderjährlich. Die Durchführung obliegt der Führungskraft (§ 5 Abs. 2) und ist im Zuge eines Mitarbeitergesprächs spätestens bis zum 15.12. eines Jahres von der Führungskraft anzufertigen und zunächst der Behördenleitung vorzulegen. Die Behördenleitung wertet die Ergebnisse aus und gibt eine Rückmeldung bis zum 5.01. des Folgejahres an die Führungskraft. Anschließend ist dem Mitarbeiter/der Mitarbeiterin das Ergebnis der SLB bis zum 15.01. d.J. zu eröffnen, so dass mit der Februarabrechnung die Leistungsprämie für das abgelaufene Jahr ausgeschüttet werden kann.

(5) Bei Versetzungen/Umsetzungen während der Laufzeit einer SLB erfolgt eine anlassbezogene Bewertung zum Zeitpunkt der Versetzung durch die bisherige Führungskraft, sowie eine Regelbewertung zum 15.12. des Jahres der Versetzung/Umsetzung. Bei unterschiedlicher Bewertung erhält der/die Beschäftigte 1/12 Leistungsentgelt je Monat des Bewertungszeitraums.

(6) Beim Ruhen des Arbeitsverhältnisses (Elternzeit, Krankheit, Altersteilzeit, unbezahlter Urlaub etc.) und Beendigung des Arbeitsverhältnisses wegen Rentenbezug wird die Leistungsprämie für jeden vollen Monat im Kalenderjahr gewährt, für den auch Entgelt gezahlt wurde.

(7) Eine Leistungsprämie wird nicht gewährt,

- in der Freizeitphase der Altersteilzeit,

- Beschäftigten die im laufenden Kalenderjahr auf Grund eigenen Verschuldens aus dem  Arbeitsverhältnis ausscheiden,

- Beschäftigten, bei denen eine Abmahnung, ein schriftlicher Verweis, eine Ermahnung oder sonstige negative personelle Maßnahmen ausgesprochen und schriftlich festgehalten wurden.

Bei Einstellungen im laufenden Jahr erfolgt keine Leistungsausschüttung.

§ 7

Zielvereinbarung

(1) Zielvereinbarungen sind ein Konzept, bei dem zwischen Führungskraft und Mitarbeiter konkrete Leistungsziele und deren Erfüllung vereinbart werden. Die Vereinbarung kann auch die Verständigung auf vorgegebene oder übergeordnete Ziele sein, insbesondere bei der Umsetzung gesetzlicher oder haushaltsrechtlicher Vorgaben sowie bei Grundsatzentscheidungen der Verwaltungsführung. Ziele setzen Schwerpunkte in der Tätigkeit eines Beschäftigten oder Teams. Sie sind nicht gleichzusetzen mit Stellen- oder Tätigkeitsbeschreibungen.

Zulässig sind Gruppenzielvereinbarungen. In diesem Fall schließt die Führungskraft mit einer Gruppe von Mitarbeitern eine Zielvereinbarung ab.

Der Abschluss einer Zielvereinbarung kann sowohl vom Arbeitgeber als auch vom Arbeitnehmer initiiert werden.

(2) Die Ziele, die zu einer leistungsorientierten Bezahlung führen, müssen zwischen der Führungskraft und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern freiwillig vereinbart werden.

(3) Die Ziele müssen schriftlich fixiert und präzisiert werden und vom Vorgesetzten und der Mitarbeiterin/dem Mitarbeiter unterzeichnet werden. Sie sind in Verbindung mit einem Mitarbeitergespräch zu vereinbaren. ZV sind grundsätzlich spätestens bis zum 15.02. eines Jahres abzuschließen.

(4) Es dürfen nur solche Ziele vereinbart werden, die realistisch und mit den zur Verfügung stehenden Mitteln und innerhalb der normalen Arbeitszeit erreicht werden können. Die vereinbarten qualitativen und quantitativen Ziele sollen messbar, zählbar oder anderweitig objektivierbar sein. Die individuellen Ziele sind grundsätzlich aus den Verwaltungszielen abzuleiten. Leistungsgeminderte müssen bei der Festlegung der Ziele entsprechend berücksichtigt werden.

(5) Kriterien für eine Zielvereinbarung sind z. B.

- Verbesserung der Wirtschaftlichkeit

- Verbesserung der Dienstleistungsqualität

- Verbesserung der Kunden-/Bürgerorientierung

Sonstige Ziele können unter Beachtung der unter Absatz 3 aufgeführten Grundsätze vereinbart werden.

(6) ZV beinhalten insbesondere:

- Bezeichnung der Beteiligten

- Beschreibung der zu erreichenden Ziele/ggf. Zielerreichungsgrade/Teilziele

- Laufzeit/Befristung der ZV (in der Regel bezogen auf das Haushaltsjahr)

- ggf. Festlegung betrieblicher Rahmenbedingungen.

(7) Mit den Beschäftigten sollen 1 bis maximal 3 Ziele vereinbart werden. Mehrere Ziele sind grundsätzlich gleichgewichtig zu bewerten. Jedes Bewertungsmerkmal ist nach dem in § 8 Abs. 2 aufgeführtem Punktesystem zu bewerten. Zur Vergabe einer Leistungsprämie ist erforderlich, dass die Mitarbeiterin/der Mitarbeiter mindestens den Zeilerreichungsgrad 1 erreicht.

(8) Die Feststellung der Zielerreichung obliegt der Führungskraft (§ 5 Abs. 2) und ist im Zuge eines Mitarbeitergesprächs spätestens bis zum 15.12. eines Jahres zu treffen und zunächst der Behördenleitung vorzulegen. Die Feststellung der Zielerreichung erfolgt durch einen Soll-Ist-Vergleich zwischen vereinbarten und erreichten Zielen. Die Behördenleitung wertet die Ergebnisse aus und gibt eine Rückmeldung bis zum 5.01. des Folgejahres an die Führungskraft. Anschließend ist dem Mitarbeiter/der Mitarbeiterin das Ergebnis der Feststellung des Zielerreichungsgrades bis zum 15.01.d.J. zu eröffnen und dies zu dokumentieren, so dass mit der Februarabrechnung die Leistungsprämie für das abgelaufene Jahr ausgeschüttet werden kann.

(9) Während der Laufzeit der Zielvereinbarungen muss ein Zwischengespräch stattfinden. Bei gravierenden, vorher nicht erkennbaren Umständen (Abs. 10) sind Zielkorrekturen vorzunehmen. Auf diese Weise bleibt die Flexibilität der Zielvereinbarungen erhalten. Die Inhalte des Gespräches sind zu dokumentieren.

(10) Eine Anpassung von ZV ist nur ausnahmsweise bei wesentlichen Änderungen vorzunehmen. Diese liegen insbesondere bei gravierenden, vom Beschäftigten oder Arbeitgeber nicht zu beeinflussenden Umständen vor. Die Anpassung ist zwischen Führungskraft und Beschäftigten oder Beschäftigtengruppe zu vereinbaren.

(11) Bei Versetzungen während der Laufzeit einer Zielvereinbarung sind die Ziele und die Richtgröße jeweils entsprechend anzupassen. Wird kein neues Ziel vereinbart, erfolgt keine Ausschüttung einer Leistungsvergütung. 

Im übrigen ist nach § 6 Abs. 6 und 7 zu verfahren.

(12) Die Zielvereinbarung wird grundsätzlich für ein Kalenderjahr abgeschlossen.

§ 8

Erreichungsgrad

(1) Für die SLB erfolgt die Bewertung der erbrachten Leistung jeweils nach folgender Punkteskala (Einzelbewertung):

80 = durchschnittliche Bewertung aus den Bewertungsmerkmalen (§ 6 Abs. 1) mit dem Ergebnis A

90 = durchschnittliche Bewertung aus den Bewertungsmerkmalen (§ 6 Abs. 1) mit dem Ergebnis B

100 = durchschnittliche Bewertung aus den Bewertungsmerkmalen (§ 6 Abs. 1) mit dem Ergebnis C

110 = durchschnittliche Bewertung aus den Bewertungsmerkmalen (§ 6 Abs. 1) mit dem Ergebnis D

120 = durchschnittliche Bewertung aus den Bewertungsmerkmalen (§ 6 Abs. 1) mit dem Ergebnis E

Die Punktezahlen aus der Einzelbewertung werden summiert und zu einer Gesamtpunktezahl zusammengefasst. Die Gesamtpunktezahl wird durch die Anzahl der Einzelbewertungen (4 bzw. 5) anschließend geteilt. Für eine Leistungsausschüttung muss der ermittelte Punktwert mindestens 95 betragen.

(2) Für die Zielvereinbarung erfolgt die Feststellung des erreichten Ziels/der erreichten Ziele nach folgender Punkteskala:

0 = Ziel nicht erreicht

1 = Ziel erreicht

1,5 = Ziel mit hohem Ergebnis und Wirkungsgrad erreicht

Für eine Leistungsausschüttung muss der ermittelte Punktwert mindestens 1 betragen.

§ 9

Bestimmung der Höhe des Finanzvolumens

Der Arbeitgeber stellt die Höhe des Finanzvolumens nach Maßgabe des § 18 Abs. 3 TVöD i. V. m. der Protokollerklärung zu Abs. 3 Satz 1 bis zum 31.01. eines Jahres fest. 

Er informiert den Personalrat und die Betriebliche Kommission (§ 12) über die Höhe des Gesamtfinanzvolumens.
§ 10

Grundsätze der Aufteilung

(1) Soweit die konkrete Umsetzung (§ 2 Abs. 2) in unterschiedlichen Abteilungen erfolgt, sind hierfür jeweils eigene Leistungsbudgets auszuweisen.

Das gesamt Leistungsbudget wird durch die Anzahl der hochgerechneten Vollbeschäftigten in der Organisationseinheit dividiert. Der ermittelte Wert wird der jeweiligen Abteilung entsprechend der hochgerechneten Vollbeschäftigten zugeteilt.

(3) Die Bemessung von Leistungsentgelten aus diesen Budgets erfolgt grundsätzlich durch Zuweisung von Punkten entsprechend der Zielerreichung und/oder SLB. 

Die entsprechend ZV und SLB erreichten Punkte werden nach Entgeltgruppen, Stufe 3, pro mille des Grundgehalts, gewichtet.

Teilzeitbeschäftigte werden entsprechend ihres Beschäftigungsumfangs berücksichtigt.

(4) Im Fall von Beschwerden nach § 18 Abs. 7 TVöD kann durch Führungskräfte für die Gesamtverteilung eine vorläufige Feststellung getroffen werden, falls eine Entscheidung über die Beschwerde nicht vorher erfolgt.
§ 11

Berechnung der Prämienwerte

Die erreichten Punkte aus ZV und SLB werden beim Verknüpfungsmodell jeweils getrennt summiert. Anschließend erfolgt eine Division der jeweiligen Ausschüttungsbeträge im Verhältnis 50/50 durch die jeweilige Gesamtpunktezahl, die in der jeweiligen Organisationseinheit (§ 2 Abs. 2) erreicht wurde. Der somit ermittelte jeweilige Prämienpunktwert wird mit den jeweils individuell erreichten Punkten multipliziert und ergibt somit den einzelnen Ausschüttungsbetrag.

§ 12

Betriebliche Kommission

(1) Die Betriebliche Kommission (BK) besteht aus jeweils zwei vom Arbeitgeber und vom Personalrat benannten Vertretern. Die Mitglieder der BK müssen in einem aktiven Beschäftigungsverhältnis zum Arbeitgeber stehen.

(2) Die BK wirkt unbeschadet der Beteiligungsrechte des Personalrats bei allen generellen Regelungen im Zusammenhang mit der Entwicklung, Einführung und dem ständigen Controlling des betrieblichen Systems mit. Hinsichtlich der vom Arbeitgeber vorgenommenen Entscheidung über Leistungsentgelte berät die BK über schriftlich begründete Beschwerden von Beschäftigten, soweit sich die Beschwerde auf Mängel des Systems oder seiner Anwendung beziehen. Für eine Beschwerde gilt eine Ausschlussfrist von sechs Wochen. Unter Berücksichtigung der Stellungnahme der für die Leistungsentgeltbemessung zuständigen Führungskraft leitet die BK ihre Empfehlung dem Bürgermeister  zu, der abschließend entscheidet.

(3) Arbeitgeber und Personalrat geben der BK eine Geschäftsordnung. In der Geschäftsordnung sind insbesondere zu regeln

- Sitzungsfolge

- Sitzungsleitung

- Schriftführung

- Einladung und Einladungsfristen

Entscheidungen in der BK werden mit Mehrheit getroffen. Bei Stimmengleichheit ist ein Antrag abgelehnt.
§ 13

Dokumentation

(1) Die Ergebnisse von ZV und SLB sind von allen Beteiligten vertraulich zu behandeln.

(2) Die Ergebnisse von ZV und SLB sind im Original in die Personalakte aufzunehmen. Eine Weitergabe an Dritte außerhalb der zuständigen personalbearbeitenden Stelle findet nicht statt, soweit dies nicht aus Gründen der Zahlbarmachung des Leistungsentgelts, der Personalentwicklung oder aus arbeitsrechtlichen Gründen erforderlich ist. Systematische Auswertungen ohne individuellen Personenbezug durch die zuständigen Stellen sind gestattet.

(3) In Kopie können die Ergebnisse von ZV und SLB durch die Führungskraft drei Jahre unter Verschluss aufbewahrt werden. Eine Verwendung durch die Führungskraft ist ausschließlich im Sinne einer kontinuierlichen Anwendung des betrieblichen Systems gestattet. Spätestens nach Ablauf von drei Jahren sind die entsprechenden Unterlagen zu vernichten.
§ 14

Informationsrechte des Personalrats

Gesetzliche Mitbestimmungsrechte bleiben unberührt. Zur Wahrung seiner Rechte aus dieser Dienstvereinbarung erhält der Personalrat folgende Informationen und Unterlagen:

- Mitteilung über die Höhe des jährlichen Finanzvolumens

- Auswertung der Ergebnisse von ZV und SLB ohne individuellen Personenbezug

§ 15

Schlussbestimmungen

(1) Diese Dienstvereinbarung ist jedem Beschäftigten durch Aushang oder in sonstiger geeigneter Weise bekannt zu geben. Die Bekanntgabe erfolgt im Jahr der Einführung außerdem durch Mitarbeiterrundschreiben.

(2) Diese Dienstvereinbarung tritt zum 1. Januar 2007 in Kraft. Sie kann mit einer Frist von drei Monaten zum Quartalsende, frühestens zum 31. Dezember 2008, gekündigt werden. Im Fall einer Kündigung der Dienstvereinbarung verpflichten sich die Vertragsparteien, unverzüglich über eine neue Dienstvereinbarung in Verhandlungen zu treten mit dem Ziel, innerhalb einer Frist von sechs Monaten eine neue Dienstvereinbarung abzuschließen. Die Dienstvereinbarung wirkt für die Dauer der Verhandlungen nach. Darüber hinaus wird die Nachwirkung ausgeschlossen.

(3) Soweit einzelne Regelungen dieser Dienstvereinbarung aufgrund anderer rechtlicher oder tarifvertraglicher Regelungen unwirksam sein oder werden sollten, wird die Wirksamkeit der Dienstvereinbarungen im Übrigen hierdurch nicht berührt. Die Vertragsparteien verpflichten sich in diesem Fall zu sofortiger Verhandlungsaufnahme mit dem Ziel, die unwirksame Regelung durch eine ihr im Erfolg möglichst gleichkommende, wirksame Regelung zu ersetzen.

………………, den ……………
Bürgermeister





Personalratsvorsitzende
